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1. Allgemeine Hinweise

Sehr geehrte FörderungsnehmerInnen!

Die folgenden Anleitungen dienen der Vereinfachung der Projektbearbeitung, der Vereinheitlichung der Projekte des Forschungsförderungsprogramms KIRAS sowie der Stärkung des Programms nach außen. In diesem Sinne bitten wir Sie, sich so weit wie möglich an die Vorgaben zu halten und danken für Ihre Unterstützung bei der Abwicklung der notwendigen administrativen und organisatorischen Maßnahmen.

Die Übermittlung aller nachfolgend angeführten Unterlagen muss in elektronischer

Form als pdf-, Word-, Excel- oder Power- Point- Dokument ohne Schreibschutz an die FFG – Programmleitung KIRAS (Johannes.Scheer@ffg.at) erfolgen.

Wir danken Ihnen herzlich für die Einhaltung dieses Leitfadens und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung:

FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH – Programmleitung KIRAS

Sensengasse 1, 1090 Wien

Ansprechpartner: DI Johannes Scheer bzw. Hr. Christian Brüggemann

Tel. +43 (0)5 7755 – 5070 bzw. 5071

Johannes.Scheer@ffg.at bzw. Christian.Brueggemann@ffg.at
Bei Fragen zu Kosten und Finanzierung (Bereich Projektcontrolling & Audit):

Christoph Strecker; DW 6086; christoph.strecker@ffg.at
Katharina Eder; DW 6087; katharina.eder@ffg.at
2. Auszahlungsmodalitäten

2.1. Erste Rate (Startrate)
Mit der Retournierung des unterschriebenen Vertrages und der Erfüllung aller Auflagen (sofern vorhanden) muss zusätzlich (bei Konsortial-Projekten) die Kopie des von allen Konsortialmitgliedern unterschriebenen Konsortialvertrages der FFG zugeschickt werden. Ebenso erwarten wir die Zusendung der Kurzpräsentation für die KIRAS- Homepage, siehe 4.1.
Danach erfolgt die Auszahlung der ersten Rate (Startrate) an den / die FörderungsnehmerIn. 
2.2. Zweite Rate

Nach der Hälfte der Projektlaufzeit sind ein Zwischenbericht und eine Zwischenabrechnung zu legen, Gliederung siehe Kapitel 3. Diese müssen binnen einem Monat in der FFG einlangen.

Nach positiver Beurteilung durch die FFG erfolgt die Auszahlung der zweiten Rate. 
2.3. Schlussrate (dritte Rate)
Nach dem Ende der Projektlaufzeit ist ein Endbericht und eine Endabrechnung zu erstellen,  Gliederung siehe Kapitel 3. Diese müssen binnen drei Monaten in der FFG einlangen.
Der Endbericht ist nicht als Bericht über die zweite Hälfte der Projektlaufzeit, sondern als ein in sich geschlossener Ergebnisbericht des gesamten Projektes zu gestalten. In der Endabrechnung sind nur die Projektkosten der zweiten Hälfte anzugeben.

Nach der Approbierung des Endberichts und der Endabrechnung wird das Projekt einer Revision durch den FFG- Bereich Projektcontrolling & Audit  unterzogen. Die Schlussrate wird erst nach Entlastung durch die der FFG ausbezahlt.
Die Originalbelege und die dazugehörige Dokumentation des Zahlungsflusses (z.B. Kontoauszug) sind für Prüfungen durch den FFG- Bereich „Projektcontrolling & Audit“ bereit zu stellen. Die Prüfungen werden durch die FFG zeitgerecht angekündigt. 

Der FFG- Bereich „Projektcontrolling & Audit“ hat während der gesamten Laufzeit der Förderung und insbesondere im Zuge der Endabrechnung die Möglichkeit, die vom Konsortialführer und allen Partnern gemachten Angaben und die Abwicklung der Förderung auf ihre Rechmäßigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Vor Auszahlung der Endrate erfolgt die Prüfung des Endberichts und der Endabrechnung. Die Kostenanerkennung erfolgt mit der Entlastung des Projektes nach der Kostenprüfung durch „Projektcontrolling & Audit“. 

3. Berichtswesen
Die relevanten Formulare und Informationen zu den Berichten finden Sie unter:

http://www.kiras.at/  

www.ffg.at/kostenleitfaden
http://www.ffg.at/Abrechnung-Foerderung

3.1. Zwischenbericht, Zwischenabrechnung
Für den Zwischenbericht und die Zwischenabrechnung verwenden Sie bitte die folgenden Formulare: 
Formular_ZB_KIRAS.doc 

Formular Abrechnung kumuliert (xls)

Formular Abrechnung Partner (xls)

3.2. Endbericht, Endabrechnung

Für den Endbericht und die Endabrechnung verwenden Sie bitte die folgenden Formulare:
Formular_EB_KIRAS.doc
Formular Abrechnung kumuliert (xls)

Formular Abrechnung Partner (xls)

3.3. Kurz- Zusammenfassung des abgeschlossenen Projektes
Mit dem Endbericht ist auch eine publizierbare Zusammenfassung / Kurzfassung zu erstellen. Umfang ca. eine bis zwei Seiten, geeignet zur Publikation, z.B. auf der KIRAS- Homepage und für sonstige PR und Disseminationszwecke. Diese Zusammenfassung soll die erreichten Projektziele beschreiben und Ansprechpartner für Fragen interessierter Dritter nennen.

4. Publikationen und Projektpräsentationen
Auf jeder Publikation, jedem Veranstaltungsprogramm u. ä. bzw. auf Websites, die Ihre

Projekte darstellen, sollen das bmvit- Logo, das FFG- Logo und das KIRAS- Logo, die wir

Ihnen gerne zu Verfügung stellen, deutlich sichtbar aufscheinen.

Artikel über das Projekt in (Fach-)Zeitschriften sollen folgenden Passus beinhalten:

- Österreichisches Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS – eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) oder
- finanziert im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS vom Bundesministerium

für Verkehr, Innovation und Technologie oder
- beauftragt im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS vom Bundesministerium

für Verkehr, Innovation und Technologie

4.1. Präsentation des Projektes auf dem KIRAS- Portal (www.kiras.at)

Für die Präsentation Ihres Projektes auf dem Portal des KIRAS- Programms bitten wir um Erstellung folgender Textbausteine jeweils in Deutsch und Englisch:

Titel des Projekts

Synopsis

Ein- bis zweizeilige Beschreibung des Projektinhalts als Ergänzung zum Titel und kurze Erläuterung des Projekts, sowie Angabe der Programmlinie.

Die Synopsis erscheint gemeinsam mit dem Projekttitel. D.h. Synopsis und Projekttitel sollen gemeinsam kurz und prägnant das Projekt beschreiben. Der Benutzer der Website kann nur anhand der Synopsis und des Projekttitels entscheiden, ob das Projekt für ihn interessant ist.

Kurzfassung / Zusammenfassung

ca. 1 Seite

ProjektleiterIn /

Name und Institut/Unternehmen

Auflistung der weiteren Projekt- bzw. KooperationspartnerInnen

Name / Institut oder Unternehmen

Kontakt

Name des/der EinreicherIn und/oder ProjektleiterIn

Adresse

Tel/Fax

E-Mail
Homepage im WWW

Etwaige Website zu Ihrem gegenständlichen Projekt

All diese Textbausteine sollen bis spätestens ein Monat nach Beauftragung an die FFG übermittelt werden.
4.2. Vorgaben für die Erstellung einer Projektwebsite

Falls sie Ihr Projekt auf einer Website vorstellen wollen, ist die minimale Vorgabe, dass das BMVIT- und das FFG und das KIRAS- Logo sowie nachfolgender Satz auf der Frontpage des Projektes implementiert und Links zum KIRAS- Portal www.kiras.at und zur Homepage des bmvit:  http://www.bmvit.gv.at hergestellt wird.

Satz: Das Projekt wird innerhalb des Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS
durch das Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) gefördert. 
4.3 Teilnahme an Veranstaltungen und Workshops, o.ä.

Zur Erleichterung der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms KIRAS ersuchen wir Sie um rechtzeitige Information über Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter (Information betreffend Titel, Art und Ziel der Veranstaltung, Ort und Zeitpunkt, Programm, Referenten etc.). Bei Präsentation von Projekten, die im Rahmen von KIRAS gefördert werden bzw. wurden, ist in entsprechender Form auf das Programm und die Initiatorenrolle des bmvit hinzuweisen. Ziel ist ein einheitliches Erscheinungsbild von im Rahmen des Programms geförderten Projekten bei Veranstaltungen und damit verbunden eine verbesserte Öffentlichkeitswirkung. Die Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Start-, Zwischen- und Endberichtsworkshops), die vom Auftraggeber durch die FFG oder andere organisiert und durchgeführt werden, ist für alle FörderungsnehmerInnen verpflichtend.

4.4. Meldung von Veröffentlichungen

Die Projektteilnehmer werden - über die oben genannten Bestimmungen hinausgehend - die FFG über geplante Veröffentlichungen (z.B. Artikel in Zeitschriften oder im Internet, etc.) in Kenntnis setzen.
5. Hinweise zur Abrechnung [Excel-Dokument]

Bitte füllen Sie die Excel-Dokumente aus und fügen Sie beide Dokumente in eine Datei zusammen. Anschließend ist ein Dokument (AbrechnungKumuliertFormular) im Excel-Format zu übermitteln.

1. Die Darstellung der Kosten & Finanzierung muss mit den schriftlichen Erläuterungen im Zwischenbericht übereinstimmen.

2. Checkliste für Partnerabrechnungen (siehe unten): Der Konsortialführung obliegt das Projektmanagement sowie die Kommunikation mit der Förderungsstelle und den ProjektpartnerInnen. Dazu gehören die Prüfung der Berichte und Abrechnungen aller KonsortialpartnerInnen im Hinblick auf Projektrelevanz, genehmigungskonforme Kostenhöhe, genehmigungskonforme Projektentwicklung und vorgabengetreue (Förderungsrichtlinien, Leitfaden) Abrechnung und Berichtslegung anhand der – von den KonsortialpartnerInnen bekannt gegebenen Daten und Angaben. Beim Feststellen von Mängeln (lt. Checkliste) bei Partnerabrechnungen sind diese in der Partnerabrechnung vom/von der jeweilige/n PartnerIn zu korrigieren und die korrekte Version der Konsortialführung zu übermitteln.

3. Die Erläuterungen zu den förderbaren Kosten und eine Ausfüllhilfe finden Sie in den jeweiligen Excel-Dokumenten.

4. Nur richtlinienkonforme und vollständig befüllte Dokumente können genehmigt werden und die Auszahlung der Förderungsraten veranlassen.

5. Den Kostenleitfaden finden Sie unter www.ffg.at/kostenleitfaden!

"Wesentliche Projektänderungen oder Änderungen bei den beteiligten Konsortialpartnern (z.B Änderungen von Eigentumsverhältnissen, Insolvenzverfahren) müssen unmittelbar nach Bekanntwerden der FFG mitgeteilt werden. Sämtliche Änderungen von vertraglich festgelegten Parametern (Projektinhalte, Konsortialpartner, Kosten, Termine, Förderungszeitraum, etc.) sind zu beantragen, zu begründen und bedürfen der Genehmigung der FFG. Die Beantragung durch eine entsprechende Darstellung und Begründung der Änderung erfolgt via eCall- Nachricht, gegebenenfalls müssen die dazugehörigen Unterlagen als Dateianhang der eCall Nachricht upgeloadet bzw.
per Post übermittelt werden.
 
Kostenumschichtungen innerhalb der Kostenkategorien (z. B. Sachkosten zu Personalkosten) und gegebenenfalls auch zwischen den Partnern sind möglich. 
Geringfügige Kostenumschichtungen sind zu begründen. Dies kann im Rahmen der Berichtslegung oder via eCall- Nachricht erfolgen. Geringfügige Kostenumschichtungen betreffen innerhalb der Kostenkategorien eines Partners Beträge unter 15 % der Gesamtkosten des jeweiligen Partners oder Beträge unter 15.000 EUR. Geringfügige Kostenumschichtungen zwischen Partnern betreffen Beträge unter 10 % der Gesamtkosten des Projekts und Beträge unter 100.000 EUR. 

Größere Kostenumschichtungen sind all jene, die nicht mehr als geringfügig eingestuft werden können. Größere Kostenumschichtungen sind mit Hilfe der Kostenumschichtungstabelle (Vorlage der FFG) und einer detaillierten Darstellung und Begründung vorab zu beantragen. Bei größeren Kostenumschichtungen zwischen Partnern ist auch die Zustimmung der betroffenen Partner in Form eines firmenmäßig gezeichneten Schreibens gescannt als Dateianhang der eCall Nachricht beizufügen."

Checkliste KonsortialführerIn
	Allgemein:

	Die Abrechnung ist formal korrekt & vollständig befüllt (Anforderungen laut gültigem Kostenleitfaden).

	Alle Bezeichnungen von Kostenpositionen sind aussagekräftig.

	Wenn der/die Konsortialpartner/In angegeben hat vorsteuerabzugsberechtigt zu sein, dann sind die Kosten netto abzurechnen. 

	Wurden Leistungen von einem/r Konsortialpartner/In zugekauft?

Wenn „Ja“ – Korrektur der IST-Abrechnung – die Kosten sind bei jenem/r Konsortialpartner/In abzurechnen, bei dem sie angefallen sind.

	Weichen die Gesamtkosten pro Konsortialpartner/In vom Plan ab bzw. sind diese Abweichungen nachhaltig? 

Wenn „Ja“ – entsprechende Begründung im Bericht und ansuchen um Kostenumwidmung.

	Liegt das Rechnungsdatum der angegebenen Belege im Abrechnungszeitraum lt. Förderungsvertrag (inkl. Fristerstreckung)? 

	Personalkosten:

	Waren die abgerechneten Personen bereits im Kostenplan vorhanden?

( wenn „Nein“ – Warum kam es zu Abweichungen? 

	Die max. verrechenbaren Stunden pro Jahr pro MitarbeiterIn (bei 40 h/Woche Vertrag) liegen bei 1.680 h bzw. aliquot bei kürzeren Berichtszeiträumen.

	Stundensatzüberprüfung: 

Die Überprüfung des Gemeinkostenzuschlagssatzes (Gkz) ist durch KonsortialführerIn im Detail nicht möglich. 

· Es ist kein Gkz angegeben (KonsortialpartnerIn legt den Gkz gegenüber  der Konsortialführung nicht offen – Stundensatz ist jedoch inkl. Gkz angegeben): 

· Plausibilitätsprüfung geschieht unter der  Annahme von 20 % Gkz: Überprüfung, ob Stundensatz exkl. 20 % Gkz unter dem Höchststundensatz liegt.

· Beträgt der angegebene Gkz bis 20 %: Plausibilitätsprüfung, ob der Stundensatz exkl. des angegebenen Gkz unter dem maximal anerkannten Höchststundensatz liegt.

· Liegt angegebener Gkz über 20 %: Hinweis an KonsortialpartnerIn, dass die Gkz-Berechnung der FFG (via eCall) zu übermitteln ist. Plausibilitätsprüfung, ob der Stundensatz exkl. des angegebenen Gkz unter dem maximal anerkannten Höchststundensatz liegt. 
· Ggf Deckelung des GKZ beachten

	F&E – Infrastruktur Nutzung

	Plausibilitätsprüfung: 

Die Anzahl der Nutzungsmonate kann max. der Summe der Monate des Berichtszeitraums entsprechen. 

	Ist die F&E Infrastrukturnutzung projektrelevant bzw. wurde sie im Ansuchen bereits angeführt? 

( Hinweis im inhaltlichen Bericht.

	Sach- und Materialkosten 

	Sind die abgerechneten Sach- und Materialkosten projektrelevant bzw. im Ansuchen angeführt? 

( Hinweis im inhaltlichen Bericht.

	Drittkosten / Kosten für Leistungen Dritter

	Sind die abgerechneten Drittkosten projektrelevant bzw. im Ansuchen angeführt? 

( Hinweis im inhaltlichen Bericht.

	Reisekosten

	Sind die Personen, die in den Reisekosten angeführt sind, in den Personalkosten aufgelistet? 

Wenn „Nein“ ist dies im Bericht zu erklären.

	Sind die abgerechneten Reisekosten projektrelevant bzw. im Ansuchen angeführt? 

( Hinweis im inhaltlichen Bericht.


